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Stellungnahme zur Errichtung einer
zahnmedizinischen Forschungs- und Ausbildungsstätte

in Ludwigshafen

hat den Wissenschaftsrat mlt Schrei-
ej.ne Stellungnahme zu dem Vorhaben

elne zahnmedlzLnj.sche Forschungs-
errl-chten.

Der Wlssenschaftsrat hat den Auftrag des Landes auf der
Grundlage sel-ner Empfehlungen zur Verbesserung der Lage
von Forschung und Lehre ln der Zahnmedizin geprüft. Die
stellungnahme zum Antrag des Landes Rhelnland-pfalz beruht
auf den darin niedergelegten Grundsätzen zum weiteren Aus-
bau der zahnmedlzinischen Forschungs- und Ausbirdungsstät-
ten.

Der Inllssenschaftsrat hat dlese Empfehlung in seiner sitzung
am 1O. Juli 1981 verabschiedet.
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I.  

Der Antrag des Landes Rheinland-Pfalz geht davon aus, daß an 

den Städtischen Krankenanstalten in Ludwigshafen klinische 

Einrichtungen der Zahnmedizin für die Aufnahme von 50 Studen-

ten pro Jahr im klinischen Studienabschnitt geschaffen werden. 

Die gegenwärtige Zulassungszahl für Studienanfänger im Studien-

gang Zahnmedizin an der Universität Mainz soll durch dieses 

Vorhaben nicht erhöht werden. Die ergänzenden Lehrveranstal-

tungen in den Fächern der Allgemeinen Medizin sollten von ha--

bilitierten Chefärzten der Städtischen Krankenanstalten Lud-

wigshafen angeboten werden. Eine Bereitstellung von Personal, 

Räumen und apparativer Ausstattung für den vorklinischen Stu-

dienabschnitt ist nicht geplant. Das Land erhofft sich durch 

die Schaffung dieser Ausbildungsstätte eine Entlastung der 

Ausbildungsbedingungen in der Zahnklinik der Universität 

Mainz. Zugleich sollen durch eine Verbesserung der Betreuungs-

relationen die Qualität der Ausbildung und die Voraussetzun-

gen für die Forschung verbessert werden. 

II.  

Bei der Prüfung des Antrags des Landes Rheinland-Pfalz hat 

der Wissenschaftsrat untersucht, ob die Schaffung von wei-

teren 50 klinischen Studienplätzen pro Jahr mit angemessenen 

Mitteln verwirklicht werden könnte, ob das angestrebte Ziel 

einer Verbesserung der Voraussetzungen für Forschung und Leh-

re erreicht werden kann, ob die Lage des Faches eine Auswei-

tung des Personalbedarfs ermöglicht und ob durch dieses Vor-

haben ein Beitrag zur Verbesserung der zahnärztlichen Ver-

sorgung des Landes erbracht würde. 
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r.

Der Antrag des Landes Rheinrand-pfalz geht davon aus, daß an

den städtischen Krankenanstarten ln Ludwlgshafen kllnlsche
Elnrlchtungen der zahnmedizin für dle Aufnahme von so studen-
ten pro Jahr im klinischen Studienabschnltt geschaffen werden.
Dle gegenwärtlge zulassungszahl ftir Studienanfänger im Studlen-
gang zahnmedlzin än der universität MaLnz soll durch dieses
vorhaben nicht erhöht werden. Die ergänzenden Lehrveranstal-
tungen in den Fächern der Allgemeinen t'ledlzln sollten von ha-.
bllitierten Chefärzten der Städtlschen Krankenanstalten Lud-

wigshafen angeboten werden. Elne Bereitsterrung von personar,
Räumen und apparativer Ausstattung ftir den vorkllnlschen stu-
dlenabschnltt ist nlcht geplant. Das Land erhofft si.ch durch
die schaffung dleser Ausbildungsstätte elne Entrastung der
Ausbirdungsbedingungen rn der zahnkrlnlk der universltät
Mainz. zuglelch sollen durch elne verbesserung der Betreuungs-
relationen dle eualität der Ausbirdung und dle voraussetzun-
gen filr dle Forsehung verbessert werd.en.

II.

Be1 der Präfung des Antrags des Landes Rhelnrand-pfarz hat
der hllssenschaftsrat untersucht, ob die schaffung von wel-
teren 50 kllnischen studlenplätzen pro Jahr m1t angemessenen

Mitteln verwirklicht werden könnte, ob das angestrebte zLeL

elner verbesserung der voraussetzungen frlr Forschung und Leh-
re errelcht werden kann, ob dle Lage des t'aches elne Auswel-
tung des Personalbedarfs ermögllcht und ob durch dieses vor-
haben eln Bertrag zur verbesserung der zahnärztlichen ver-
sorgung des Landes erbracht würde.



3 

1. Die Schaffung einer zahnmedizinischen Forschungs- und Aus-

bildungsstätte in Ludwigshafen würde einen Neubau der klinisch-

praktischen Einrichtungen notwendig machen. Insbesondere wäre 

auch die Schaffung einer kieferchirurgischen Bettenstation er-

forderlich. Darüber hinaus wären ergänzende Investitionen not-

wendig, um die Lehre in den Fächern der theoretischen Medizin 

und in der Allgemeinen Medizin sicherzustellen. 

Dagegen ist die Schaffung vorklinischer Einrichtungen nicht 

geplant, da aufgrund der Schaffung einer zahnmedizinischen . 

Forschungs- und Ausbildungsstätte in Ludwigshafen die Zahl 

der Studienanfänger im Lande nicht erhöht werden soll. Viel-

mehr sollen dadurch die Universität Mainz und andere Hoch-

schulen um Studenten des klinischen Studienabschnitts ent-

lastet werden. 

a) Die Einrichtung einer kieferchirurgischen Station mit 18 Bet-

ten ist an den Städtischen Krankenanstalten Ludwigshafen ab 

1985 geplant. Nach Aussage des Landes würde deren Verwirkli-

chung im Falle der Gründung einer zahnmedizinischen Forschungs-

und Ausbildungsstätte beschleunigt werden. Diese Investition 

wäre außerhalb des Hochschulbauförderungsgesetzes zu finanzie-

ren. Dabei muß allerdings darauf hingewiesen werden, daß die 

erheblichen finanziellen Beschränkungen, denen Investitionen 

nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz unterliegen, eine Ver-

wirklichung dieses Vorhabens zum ursprünglich geplanten Zeit-

punkt fraglich erscheinen lassen. 

b) Die Lehrveranstaltungen der Allgemeinen klinisch-prakti-

schen Medizin sollen nach den Vorstellungen des Landes von 

habilitierten Chefärzten der Ludwigshafener Kliniken angeboten 

werden. Nahezu alle Pflichtfächer sind durch habilitierte Chef-

ärzte vertreten. Weitere Habilitierte könnten beider Wiederbe-

setzung frei werdender Stellen gewonnen werden. Für die Schaf- 
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1. Dle schaffung einer zahnmedizinischen Forschungs- und Aus-
blldungsstätte in Ludwigshafen würde ej-nen Neubau der klinlsch-
praktlschen Einrlchtungen notwendig machen. Insbesondere wäre
auch dle Schaffung einer kieferchirurgischen Bettenstatlon er-
forderlich. Darüber hinaus wären ergänzende rnvestitlonen not-
wendig, um dle Lehre in den Fächern der theoretischen Medlzin
und ln der Arlgemeinen Medizin sicherzusterlen.

Dagegen 1st die schaffung vorkrinischer Einrichtungen nicht
geprant, da aufgrund der schaffung ei-ner zahnmedizlntschen
Forschungs- und Ausbildungsstätte in Ludwigshafen die zahl
der studlenanfänger i.m Lande nicht erhöht werden solr. vler-
mehr sorlen dadurch dle universität l,lainz und andere Hoch-
schulen um studenten des klinischen studienabschnltts ent-
Iastet werden

a) Dle Elnrichtung einer kieferchirurgischen Statlon mit 1g Bet-
ten lst an den städtischen Krankenanstalten Ludwigshafen ab
1985 geplant. Nach Aussage des Landes würde deren verwlrkli-
chung lm Falle der Gründung ej-ner zahnmedizlnlschen Forschungs-
und Ausblldungsstätte beschleunlgt werden. Diese rnvestltion
wäre außerhalb des Hochschulbauförderungsgesetzes zu finan zLe-
ren. Dabel muß arlerdings dararrf hingewiesen werden, daß dle
erhebllchen flnanzlerren Beschränkungen, denen rnvestitionen
nach dem Krankenhausfinanzierungsgresetz unterl1e9€nr elne ver_
wlrkllchung dleses vorhabens zum ursprüngllch gepranten zett-
punkt fragllch erschelnen lassen.

b) Dle Lehrveranstaltungen der Allgemeinen klinlsch-praktl-
schen Medlzin sollen nach den Vorstellungen des Landes von

habllltlerten Chefärzten der Ludwigshafener Kliniken angeboten

werden. Nahezu aIIe Pflichtfächer sind durch habilitierte Chef-

ärzte vertreten. Irleitere Habilitierte könnten bei&r lniiederbe-

setzung frei werdender Stellen ger,,ronnen werden. Für die Schaf-
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fung der Voraussetzungen für die Lehre in dlesen Fächern wären

vergleichsweise geringe Investltionen erforderlich. Es milßten

elnige Kursräume und ein Hörsaal im Zuge der geplanten Erneue'
rung der Städtlschen Kliniken geschaffen werden. Der überwie-
gende Tell der Labors und Kursräume - auch dle Labors ftJr den

Kurs der klinisch-chemischen und klinlsch-physikallschen Un-

tersuchungsmethoden ist bereits vorhanden.

c) Dle klinisch-theoretischen Fächer umfassen lm klinlschen
Studlenabschnitt zusanrmen rund 40 Semesterwochenstunden (ohne

t{ahlveranstaltungen) . Diese Lehrveranstaltungen werden tlber-
wJ.egend lm fünften und sechsten Fachsemester angeboten. Sie
slnd für das zahnmedlzlnische Studlum von besonderer Bedeu-

tung. Das Land geht davon aus, daß dlese Lehrveranstaltungen
in Form von Blockkursen von der Unlversität Mainz angeboten
werden.

d) Da für die Errlchtung einer zahnmedizinischen Forschungs-
und Ausbildungsstätte ln Ludwigshafen auf Investltlonen nach

dem HBFG für die Vorkllnik, die kllnisch-theoretlsche Medlzln,
elne Bettenabteilung der Kieferchlrurgie und wesentllche
Telle der Allgemelnen Medizln verzichtet werden könnte, wä-
ren dle Kosten für Bau und Ausstattung deutllch nledrlger als
bel elnem volIständlgen Neubau. Dabei ist allerdlngs zu be-
rtickslchtigen, daß dle noch notwendlgen Neubauten ftlr For-
schung, Lehre und die damit verbundene poliklinische Patien-
tenbehandlung relativ aufwendig sind.

Dieser Betrag kann in der näheren Zukunft nicht finanziert
werden. Angesichts der Tatsache, daß berelts in den Rahmen-

plan aufgenommene Vorhaben vorerst nicht in Angrlff genommen

werden können, lst mlt einer RealLslerung neuer Vorhaben ln
absehbarer Zukunft nlcht zu rechnen.
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2. Der Wissenschaftsrat begrüßt die Absicht des Landes, die 

Voraussetzungen für die Forschung und die Qualität der Lehre 

in der Zahnmedizin zu verbessern. Er hat daher geprüft, ob das 

angestrebte Ziel einer Verbesserung der Lage von Forschung und 

Lehre in der Zahnmedizin in Rheinland-Pfalz mit den geplanten 

Maßnahmen erreicht werden kann. 

a) Eine hinreichend praxisbezogene Ausbildung in der Zahnmedi-

zin ist an einer Reihe von Hochschulen dadurch beeinträchtigt, 

daß die Zahl der für die Lehre geeigneten Patienten zu gering 

ist. Ein Mangel an geeigneten Patienten wäre im Ballungsge-

biet Ludwigshafen, dessen Zahnarztdichte zudem niedriger als 

in anderen vergleichbaren Regionen liegt, nicht zu befürchten. 

b) Der Wissenschaftsrat würde es in Anbetracht der Lage von 

Forschung und Lehre in der Zahnmedizin begrüßen, wenn die 

Personal-, Flächen- und Apparateausstattung je Studienanfän-

ger erhöht und damit die Voraussetzungen für eine Wiederbe-

lebung der Forschung und eine Verbesserung der Lehre geschaf-

fen werden könnten. Er hat indes erhebliche Zweifel, ob die-

ses Ziel mit dem Vorhaben des Landes Rheinland-Pfalz erreicht 

werden kann. Die gegenwärtig gültigen Vorschriften der KapVO 

sehen vor, daß eine zusätzliche Ausstattung mit Personal und 

Betten in Einrichtungen, die eine Hochschulklinik von bisheri-

gen Lehraufgaben entlasten, zu einer Erhöhung der Aufnahmekapa-

zität führen muß. Es muß daher davon ausgegangen werden, daß 

die Schaffung von zahnmedizinischen Einrichtungen in Ludwigs-

hafen zu einer Erhöhung der Zulassungszahl im Studiengang Zahn-

medizin an der Universität Mainz führen wird. Damit würde nicht 

nur die angestrebte Verbesserung für Forschung und Lehre ver-

eitelt, sondern die ohnehin bereits stark belastete Kapazität 

des vorklinischen Studienabschnitts in Mainz noch wei-

ter überlastet. Zwar weist das Land darauf hin, daß die 

Vorklinik in Mainz vergleichsweise einfach erweitert werden 

könnte. Sollte aber ein Ausbau der Vorklinik notwendig werden, 
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2. Der Wlssenschaftsrat begrüßt dle Abslcht des Landes, die
Voraussetzungen für die Forschung und die Qualität der Lehre
ln der Zahnmedizj.n zu verbessern. Er hat daher gepri.ift, ob das
angestrebte Ziel elner Verbesserung der Lage von Forschung und
Lehre ln der Zahnmedizln ln Rhej.nland-Pfalz mlt den geplanten
Maßnahmen errelcht werden kann.

a) Elne hlnrelchend praxlsbezogene Ausbtldung in der Zahnmedl-
zLn lst an einer Reihe von Hochschulen dadurch beelnträchtlgt,
daß dte Zahl der für dle Lehre geelgnet,en Patienten zu gering
lst. Eln Mangel an geeigneten Patlenten wäre lm Ballungsge-
blet Ludwlgshafen, dessen Zahnarztdichte zudem nledriger als
ln anderen vergleichbaren Regionen liegt, nlcht zu befürchten.

b) Der Wissenschaftsrat würde es in Anbetracht der Lage von

Forschung uncl tehre ln der Zahnmedizin begrtißen, wenn dLe

Personal-, Flächen- und Apparateausstattung je Studlenanfän-
ger erhöht und damlt die Voraussetzungen fiir eine Wlederbe-
lebung der Forschung und elne Verbesserung der Lehre geschaf-
fen werden könnt,en. Er hat indes erhebliche Zweifel, ob dle-
ses ZteI mit dem Vorhaben des Landes Rfreinland-Pfalz errelcht
wer<len kann. Dj-e gegenwärtig gültigen Vorschriften der KapVO

sehen vor, daß eine zusätzliche Ausstattung mit Personal und

Betten in Einrichtungenr die eine Hochschulktinik von bisheri-
gen Lehraufgaben entlasten, zu einer Erhöhung der Aufnahmekapa-
zLtäE führen muß. Es muß daher davon ausgegangen vrerden, daß

dle Schaffung von zahnmedizinischen Einrichtungen in Ludwigs-
hafen zu einer Erhöhung der Zulassungszahl im studiengang zahn-
medizin an der Universität Mainz führen !^rird. Damit würde nlcht
nur dle angestrebte Verbesserung für Forschung und Lehre ver-
eltelt, sondern dle ohnehin bereits stark belastete Kapazität
des vorklinischen Studienabschnitts in Mainz noch wei-
ter überlastet. Zwar wej-st das Land darauf hin, daß die
Vorklinik in Mainz vergleichsweise einfach erweitert werden
könnte. SoIlte aber ein Ausbau der Vorklinik notwendig werden,
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wären die vom Land geltend gemachten Kostenvortel"Ie nlcht mehr

realsierbar. Darüber hinaus würde sich dann die Frage stellen,
ob eine Kapazitätsausweitung dann nicht besser auch lm k11nl-
schen Studienabschnitt in I'lainz erfolgen sollte.

Die Zulassungszahlen der Zahnmedizin in Malnz betrugen ln den

vergangenen Jahren (ohne Zulassungen aufgrund verwaltungsge-
rlchtlicher Anordnungen) rund 1OO pro Jahr. Die personelle
und apparative Ausstattung der Mainzer Zahnklinik lst damlt
aufs höchste beansprucht. Sie ist aber andererselts so dlmen-'
sioniert, daß ein Überwechseln von 50 Studenten des ersten
Kllnischen Semesters nach Ludwigshafen zu nlcht vollständlg
ausgelasteten Kapazitäten führen würde. Daher wäre es wtln-
schenswert, daß die in Ludwigshafen geplanten Studlenplätze
auch von Studenten anderer Hochschulen J-n Anspruch genommen

wilrden. Dabel wäre insbesondere an die ZMK-Kllnlk der Unlver-
sltät Heidelberg zu denken, deren Ausblldungskapazität eben-
falIs stark belastet ist. Nach den bisherigen Erfahrungen
mlt der Rechtsprechung zur Hochschulzulassung beJ- nur tell-
welse ausgebauten Ausbildungsstätten muß davon ausgegangen
werden, daß durch die Schaffung einer zahnmedizinlschen For-
schungs- und Ausbildungsstätte in Ludwigshafen d1e Zulas-
sungszahlen für Studienanfänger an allen Hochschulen herauf-
gesetzt werden, von denen Studenten nach Ludwigshafen abwan-

dern. Eine überdurchschnittlich hohe Belastung der vorkllnl-
schen, klLntsch-theoretlschen und atlgemeln medlzinlschen Eng-

pässe an dlesen Hochschulen wäre die Folge. Um dles zu vermcl-
den, müßten zunächst die einschläglgen kapazltätsrechtllchen
Regelungen geändert werden.

3. Das Personal der Zahnkliniken ist bereits jetzt mit Auf-
gaben in der Lehre und Krankenversorgung so in Anspruch ge-
nommen, daß die Forschung und damlt die Grundlage der Lehre
an vielen Stellen bereits zum trrliegen gekommen ist. Die Fluk-
tuation auf den Stellen für wissenschaftliche Mitarbelter ist

i
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sehr hochr so daß elne weitere Verkürzung der VerweildaUer
an den tlochschulen die ordnungsgemäße Wahrnehmung der Auf-
gaben der ZMK-KIiniken in Frage stellen würde. Die Zahl der
Habllitatlonen lst derzeit so gerlng, daß es in naher Zu-
kunft nur mit Mühe mögltch sein wird, über den Ersatz der
ln den kommenden Jahren aus dem Dienst ausscheidenden Hoch-

schullehrer hlnaus kurzfrlstig weitere Hochschullehrer fi.lr
dle Inbetrlebnahme der im Bau befindlichen ZMK-Kliniken zv

gewinnen.

Dlese Enttrrlcklung hat den Wissenschaftsrat dazu veranlaßt,
die Lage des Faches zu analysieren und Vorschläge zur Ver-
besserung dleser Situation zu machen. In seinen Empfehlungen

kommt er zu dem Ergebnis, daß es zunächst darum gehen muß,

dle Voraussetzungen für die Forschung an den bestehenden
ZIvtK-KIlnlken zu verbessern, damit sich das Fach a1s wl-ssen-

schaftllche Disziplin wieder entfalten kann. Diese Konsoli-
dlerung macht es notwendig, die vorhandenen Mittel und das

Personal in den bestehenden ZMK-Kliniken zu konzentrleren,
damlt Forschung und Lehre wieder zu einem im lnternatlonalen
Verglelch vertretbaren Standard zurückfinden können.

Danach muß Sorge dafür getragen werden, daß die berelts im

Bau beflndllchen Zahnkliniken (Aachen, Berlln, Regensburg,

UIm) personell angemessen ausgestattet werden, damit sie den
Betrieb aufnehmen können. Diese Aufgaben können nur bewäItigt
werden, wenn es gelingt, die Verweildauer der wissenschaftli-
chen Mitarbeiter entscheidend zu verlängern. Darüber hinaus
muß die Zahl der Habilitationen erhöht werden, da die ZahI der
neu habilitierten Hochschullehrer in den zurückliegenden Jahren
nur dazu gereicht hat, aus dem Dienst ausscheidende Hochschul-
lehrer zu ersetzen. Eine über die bereits bestehende Planung
hinausgehende quantitative Erweiterung der ZMK-KIiniken und
damit eine Steigerung des Personalbedarfs würde daher in ab-
sehbarer ZetL ins Leere gehen.
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während im Ludwigshafener Einzugsgebiet die notwendige zahr
der wissenschaftlichen Mitarbeiter gewonnen werden könnte,
wenn die Bedingungen für Forschung, Lehre, Fort- und welter-
bildung von vornherein so gestartet werden, daß sie den be-
sonderen Bedürfnissen dieser personengruppe Rechnung tra-
genr lst dle llntwicklung des Hochschurlehrernachwuchses
nur Iängerfristig beeinflußbar. serbst wenn es gelänge, ln
Ludwigshafen die notwendigen Hochschulrehrerstelren zu be-
setzen, müßte dafür in Kauf genommen werden, daß dlese Hoch-
schurlehrer für die vorhandenen Forschungs- und Ausbrrdungs-
stätten nicht verfügbar wären.

rm rnteresse einer Konsolidierung der Lage des Faches sollte
daher zunächst darauf hingewirkt werden, die zahr der llablrl-
tationen in der zahnmedizin zu steigern. 1 ) grst dann kann übcr:
eine Expansion der ZahI der Forschungs- und Ausbildungsstätten
entschieden werden.

III.

Der Wissenschaftsrat ist der Auffassung, daß die Schaffung
einer zahnmedizinischen Forschungs- und Ausbildungsstätte ln
Ludwigshafen langfristig zu einer Verbesserung der zahnrnedizi-
nischen Versorgung der Region beitragen könnte. Eine Reiire

von Gesichtspunkten spricht für diese Maßnahme. Dazu zäh1en

insbesondere die Möglichkeit der Gewinnung einer ausreichcnden
Zahl geej-gneter Patienten und die voraussichtliche Höhe der:

Investitionsmittel. Der Wissenschaftsrat häIt indes die Verw.lrk-

1) Vg1. Wissenschaftsrat:
Lage von Forschung und
schiedet am 23. Januar

Empfehlungen zur Verbesserung der
Lehre in der Zahnmediz:-n, verab-
1981. S. 25 bis 28.
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ltchung dieser ZieIe aufgrund der gegebenen finanziellen,
kapazitätsrechtlichen und personellen Bedingunoen im gegenwär-

tigen Zeitpunkt für problematisch. Die Mittel für den Hoch-

schulbau werden auf absehbare ZeiL so begrenzt sein, daß nicht
nur die Verwirklichung neuer Vorhaben unmöglich sein wird,
sondern daß die planmäßige Fortführung bereits laufender
Bauvorhaben nur mit großer Mühe mögIich sein wird. In
dieser Situation muß es in erster Linie darauf ankommen,

dringend notv/endige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der
Funktionsfähigkeit der Hochschulen zu verwirklichen. Dagegen .

können Maßnahmen zur Expansion einzelner Fachrichtungen
keine Priorität beanspruchen.

Aus diesen Gründen sollte von der Errichtung einer zahnmedi-

zlnischen Forschungs- und Ausbildungsstätte in Ludwigshafen
abgesehen werden. Bine erneute Prüfung dieses Vorhabens er-
schiene jedoch möglich, wenn zusätzliche Mittel für neue

Baumaßnahmen verfügbar werden, \^Ienn die kapazitätsrechtli-
chen Hemmnisse abgebaut werden können und wenn die Entwick-
lung der Zahl der Habilitationen eine Ausweitung der Zahl
der HochschulLehrer ermöglicht.


